
 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG  Drucksache  17/ 224 
17. Wahlperiode 29. Januar 2010 

Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung       
 

Entwurf eines Gesetzes  über die Zustimmung zu dem Staatsvertrag zwischen 
der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schl eswig-Holstein über 
die Unterbringung und Behandlung von Gefangenen der  Justizvollzugsanstal-
ten des Landes Schleswig-Holstein im Zentralkranken haus der Untersu-
chungshaftanstalt Hamburg 
 

Federführend ist das Ministerium für Justiz, Gleich stellung und Integration 
 
 
 
 
 
 
 
 



Drucksache 17/ 224 Schleswig-Holsteinischer Landtag - 17. Wahlperiode 

 

2 

 
 

Gesetzesentwurf der Landesregierung 

 

Entwurf eines Gesetzes über die Zustimmung zu dem S taatsvertrag vom 

15.01.2010 zwischen der Freien und Hansestadt Hambu rg und dem Land 

Schleswig-Holstein über die Unterbringung und Behan dlung von Gefangenen 

der Justizvollzugsanstalten des Landes Schleswig-Ho lstein im Zentralkranken-

haus der Untersuchungshaftanstalt Hamburg 

 

 

A. Problem: 

 

Das Land Schleswig-Holstein verfügt nicht über ein Vollzugskrankenhaus, in wel-

chem erkrankte Gefangene zur medizinischen Behandlung stationär aufgenommen 

werden können.  

 

Durch das Gesetz zu dem Abkommen über die Vollzugsgemeinschaft zwischen dem 

Land Schleswig-Holstein und der Freien und Hansestadt Hamburg vom 6. August 

1993 ist das Abkommen über die Vollzugsgemeinschaft zwischen dem Land Schles-

wig-Holstein und der Freien und Hansestadt Hamburg am 1. April 1993 in Kraft ge-

setzt worden. Dieses Abkommen berechtigt die Justizvollzugsanstalten des Landes 

Schleswig-Holstein, kranke weibliche und männliche Gefangene zur stationären Auf-

nahme in das Zentralkrankenhaus bei der Untersuchungshaftanstalt Hamburg zu 

verlegen, wenn dort die fachlichen und räumlichen Möglichkeiten zur Diagnose und 

Behandlung gegeben sind.  

 

Weiterer Regelungsinhalt dieses Abkommens ist die Bereitschaft Schleswig-

Holsteins, eine bestimmte Anzahl von weiblichen Strafgefangenen der Freien und 

Hansestadt Hamburg in eine schleswig-holsteinische Justizvollzugsanstalt aufzu-

nehmen.  

 

In dem Abkommen ist bestimmt, dass in erster Linie die jeweils erbrachten Leistun-

gen durch Verrechnung der durch die Verlegungen im jeweils anderen Land anfal-
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lenden Hafttage erfolgt. Sofern in dem Haushaltsjahr, welches auf das Haushaltsjahr 

folgt, in welchen die Leistung erbracht wurde, festgestellt wird, dass ein Land mehr 

Hafttage erbracht hat als das andere Land, wird ein finanzieller Ausgleich im über-

nächsten Haushaltsjahr geleistet. Die Ausgleichszahlungen sollen anhand der jeweils 

auszugleichenden Hafttage und des jeweils für das Vorjahr errechneten Haftkosten-

satzes des Landes, zu dessen Gunsten am jeweiligen Stichtag ein Hafttageüberhang 

besteht, errechnet werden.  

 

Da seit 1995 keine weiblichen Gefangenen der Freien und Hansestadt Hamburg 

mehr auf Grundlage dieses Abkommens in einer schleswig-holsteinischen Vollzugs-

anstalt aufgenommen werden, wurde Mitte 1999 die letzte weibliche Gefangene der 

Freien und Hansestadt Hamburg aus dem schleswig-holsteinischen Strafvollzug ent-

lassen. Daher entstehen keine Hafttage mehr zugunsten von Schleswig-Holstein, mit 

denen Hamburg aufrechnen könnte. Folglich erfolgt eine Ausgleichszahlung durch 

Schleswig-Holstein immer erst zwei Jahre nach Leistungserbringung. Diese Praxis 

widerspricht dem Grundsatz der Jährlichkeit des Haushalts.  

 

Die Rechnungshöfe Hamburgs und Schleswig-Holsteins haben die Abrechnungspra-

xis zwischen dem Land Schleswig-Holstein und der Freien und Hansestadt Hamburg 

hinsichtlich der Vergütung der Nutzung des Zentralkrankenhauses bei der Untersu-

chungshaftanstalt der Freien und Hansestadt Hamburg durch schleswig-

holsteinische Gefangene gerügt.  

 

B. Lösung: 

 

Es wird der Staatsvertrags zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem 

Land Schleswig-Holstein vom 15.01.2010 nebst Entwurf eines Gesetzes über die 

Zustimmung des Landtags zu diesem Staatsvertrag vorgelegt.  

 

Der Staatsvertrag regelt die Unterbringung und Behandlung von Gefangenen aus 

Justizvollzugsanstalten des Landes Schleswig-Holstein in das Zentralkrankenhaus 

der Untersuchungshaftanstalt Hamburg. 
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C. Alternativen: 

 

Keine 

 

D. Kosten und Verwaltungsaufwand: 

 

1.  Kosten 

Für das Jahr 2009 waren einmalig 1.800 T€ in den Haushalt eingestellt wor-

den. In dieser Summe waren ca. 1.200 T€ enthalten, mit denen die Leistungen 

der Jahre 2007 und 2008 beglichen werden sollten. Da das Zustimmungsge-

setz zum Staatsvertrag vom 15.01.2010 entgegen der Planung nicht in 2009 

in Kraft gesetzt werden konnte, sind entsprechend dem Staatsvertrag von 

1993 die Leistungen für das Jahr 2007 in 2009 beglichen worden. Für die Mit-

tel, die  aufgrund der Änderung des Abrechnungsmodus mit dem Zentralkran-

kenhaus der Untersuchungshaftanstalt Hamburg in 2010 für die Leistungen 

aus den Jahren 2008 und 2009 zu begleichen sind, ist eine Rücklage im 

Haushaltsjahr 2009 zum Zweck der Deckung des erforderlichen Mehrbedarfs 

gebildet worden. 

 

Ab 2011 sind die Kosten in dem Haushaltsjahr zu begleichen, in welchem sie 

erbracht worden sind.  

 

Zusätzliche Kosten entstehen durch die neu eingeführte Bewachung von Ge-

fangenen in externen Krankenhäusern durch Hamburger Personal. Der oben 

dargestellte Haushaltsansatz wird diese Kosten voraussichtlich decken.  

 

2.  Verwaltungsaufwand: 

keine Veränderung 

 

3.  Auswirkungen auf die privaten Wirtschaft: 

Keine 
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E. Information des Landtags nach Artikel 22 der Lan desverfassung in Verbin-

dung mit dem Parlamentsinformationsgesetz 

 

Der Gesetzentwurf nebst Staatsvertrag wird dem Präsidenten des Schleswig-

Holsteinischen Landtags übersandt. 

 

F. Federführung: 

 

Federführend ist das Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration 

 

 

Entwurf eines Gesetzes 

 

über die Zustimmung zu dem Staatsvertrag vom 15.01. 2010 zwischen der Frei-

en und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Ho lstein über die Un-

terbringung und Behandlung von Gefangenen der Justi zvollzugsanstalten des 

Landes Schleswig-Holstein im Zentralkrankenhaus der  Untersuchungshaftan-

stalt Hamburg 

 

 

Vom ….. 2009 

 

 

 

Der Landtag hat folgendes Gesetz beschlossen: 

 

 

§ 1 

 

(1) Dem am 15.01.2010 unterzeichneten Staatsvertrag wird zugestimmt. 

 

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht. 

 

(3) Den Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem § 8 in Kraft tritt, macht das 
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Ministerium für Justiz, Gleichstellung und Integration im Gesetz- und Verordnungs-

blatt für Schleswig-Holstein bekannt. 

 

(4) Mit Inkrafttreten des Staatsvertrages nach Absatz 3 tritt das Gesetz zu dem Ab-

kommen über die Vollzugsgemeinschaft zwischen dem Land Schleswig-Holstein und 

der Freien und Hansestadt Hamburg vom 6. August 1993 (GVOBl. Schl.-H. S. 402) 

außer Kraft. 

 

 

§ 2 

 

Das Gesetz tritt am Tag seiner Verkündung in Kraft. 

 

 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden. 

 

 

Kiel,  

 

 

Peter Harry Carstensen Emil Schmalfuß 

 

Ministerpräsident Minister für Justiz,  

  Gleichstellung und Integration 
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Begründung: 

 

1. Allgemeines: 

 

Zweck dieses Gesetzes ist es, die Zustimmung des Landtags zu dem Staatsvertrag 

zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein 

über die Zusammenarbeit im Bereich der Gesundheitsfürsorge für Gefangene zu 

bewirken, die nach Artikel 30 Absatz 2 der Landesverfassung notwendig ist. 

 

 

Zu den einzelnen Bestimmungen: 

 

Zu § 1 

§ 1 bewirkt die Zustimmung des Landtags zu dem Staatsvertrag. 

§ 1 Absatz 3 regelt das Inkrafttreten des Staatsvertrags. 

 

Zu § 2 

§ 2 bestimmt das Inkrafttreten des Zustimmungsgesetzes. 

 

 

 

 

 

Anlage: 

Staatsvertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schles-

wig-Holstein über die Unterbringung und Behandlung von Gefangenen der Justizvoll-

zugsanstalten des Landes Schleswig-Holstein im Zentralkrankenhaus der Untersu-

chungshaftanstalt Hamburg vom 15.01.2010 












